
Bmstr. Dipl.-Ing. (FH)  Mario SCHALKO, M.A. 
Allgemein beeideter und gerichtlich zertifizierter Sachverständiger 

 

 

 Franz Grünberger Straße 13 3852 Gastern 
 

 E-Mail: mario.schalko@gmx.at Handy: 0664/3023910 
 
 

Gerichtsstand Waidhofen/Thaya Raiffeisenbank Waidhofen/Thaya  BLZ: 32904, Kontonr.: 422 
UID-Nr.: ATU66950178 BIC: RLNWATWWWTH IBAN: AT48 3290 4000 0000 0422 

 Gastern, 31.12.2025 
Bezirksgericht Korneuburg 
 
Landesgerichtsplatz 1 
2100 Korneuburg 9 E 17/25h 
 
 
 

B E W E R T U N G S G U T A C H T E N 
 

 
 
Mit Beschlüssen des Bezirksgerichtes Korneuburg vom 02.07.2025, eingegangen am 
08.07.2025 per Post und vom 05.09.2025, eingegangen am 06.10.2025 per Post, wurde ich als 
Sachverständiger in der Exekutionssache 
 
 
 
betreibende Partei: LAGERHAUS TECHNIK-CENTER GmbH 
 Raiffeisenstraße 1 
 2100 Korneuburg 

 

vertreten durch: Dr. Peter HAUSER 
 Rechtsanwalt 
 Eberhard-Fugger-Straße 2a 
 5020 Salzburg 

 
 
verpflichtete Partei: Erwin STAUBER 
 geb. 10.08.1981  
 Unternehmer, persönlich haftender Gesellschafter 
 Schloßstraße 1 
 3481 Thürnthal 
 
 
bestellt und beauftragt, ein Bewertungsgutachten über den Verkehrswert von der 
Liegenschaft in 3464 Pettendorf, Parz. Nr. 175 und 349, EZ 40, GB 11129 Pettendorf und über 
den Hälfteanteil von der Liegenschaft in 3463 Eggendorf am Wagram, Parz. Nr. 1283, EZ 451, 
GB 11102 Eggendorf am Wagram, beide BG Korneuburg, zu erstatten.  



Bmstr. Dipl.-Ing. (FH)  Mario SCHALKO, M.A. 

Seite 2 

 
 
 
Grundlagen der Bewertung: 
 
 
1. Befundaufnahme am 18.08.2025 in der Zeit von rd 07.50 Uhr bis 08.50 Uhr im Beisein von 
 

-  dem gefertigten Sachverständigen 
 
 
2. Befundaufnahme am 30.10.2025 in der Zeit von rd 11.30 Uhr bis 11.45 Uhr im Beisein von 
 

-  Herrn Gerichtsvollzieher Oberkontrollor Dominik Indra mit Herrn Vuran Serkan und 
-  dem gefertigten Sachverständigen 

 
 
 

Erhebungen bei der Marktgemeinde Stetteldorf am Wagram 
 
 
Erhebungen bei der Marktgemeinde Hausleiten 
 
 
Erhebungen beim Finanzamt Korneuburg 
 
 
Erhebungen bei der Netz Niederösterreich GmbH  
 
 

 Erhebungen am Realitätenmarkt 
 
 

 
 Telefongespräche mit der verpflichteten Partei 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bewertungsstichtag: 
 
 Tag der 2. Befundaufnahme, 30.10.2025 
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I.  B E F U N D: 
 
 
 
A) 3464 Pettendorf, Parz. Nr. 175, EZ 40: 
 
 
 
Zu bewertendes Objekt: 
Unbebautes Grünlandgrundstück 
 
 
 
Lage des Grundstückes: 
In der KG Eggendorf am Wagram. Die Erschließung erfolgt von einem befestigten Weg, 
welcher nordwestseitig angrenzt. Annähernd südöstlich ist ein Graben situiert.  
 
 
Form und Niveau des Grundstückes: 
Unregelmäßige Figuration (etwa rechteckähnlich) mit einem grundsätzlich etwa in Richtung 
Norden leicht ansteigenden Niveau.  
 
 
Ausmaß des Grundstückes (laut Abfrage vom 02.07.2025; allfällige zwischenzeitig 
eingetretene Veränderungen sind daher nicht berücksichtigt): 
Gst. Nr. 175 1.056 m² 
 
 
Flächenwidmung: 
Grünland Land- und Forstwirtschaft 
 
Auf die Flächenwidmungsplandarstellung ist zu verweisen. 
 
 
Sonstiges (es handelt sich um keine taxative Auflistung):  
Es wurde die Ertragsmesszahl vom BEV mit 719 genannt. Ebenso ist auf die beigefügten eBod 
Abfragen einzugehen (diese geben „nur“ den umliegenden Bereich wieder, da für die 
gegenständliche Liegenschaft keine Daten existieren). Die Nutzung des Grundstückes erfolgt 
als Acker (Grünbrache).  
 
Betreffend den Verlauf der Grundgrenzen sowie der Grundstücksfläche konnte keine 
Überprüfung erfolgen, eine Vermessung wurde nicht beauftragt (Erhebungen beim 
Vermessungsamt wurden nicht vorgenommen). Umliegende gänzliche Grenzvermarkungen 
wurden nicht vorgefunden.  
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Ob bzw. in welchem Umfang grenzüberschreitende „rechtmäßige Nutzungen“, etc. vorliegen, 
kann nicht angeführt werden (auf solche wurde nicht hingewiesen). Die Fläche gemäß 
Grundbuchsabfrage wird grundsätzlich zugrunde gelegt. Allfällige (insbesondere 
unentgeltliche) Abtretungen, Ersitzungen, etc. sind nicht berücksichtigt.   
 
 
 
Bei der Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine Kontaminationen bestehen; auf 
solche wurde auch nicht verwiesen – diesbezügliche eingehende Befundungen erfolgten 
nicht. Allfällige Beeinträchtigungen bzw. Wertminderungen, etc. wären ohnehin von einem 
speziellen Fachgutachter nach der Vornahme von entsprechenden Untersuchungen zu 
behandeln. Hochwassereinwirkungen bzw. hohe Grundwasserstände sowie größere 
Grundwasserschwankungen sollen nicht vorliegen.  
 
 
 
Allfällige Rückstandsbeträge, Pfandrechte sowie aushaftende Darlehen, etc. wurden in der 
Bewertung nicht berücksichtigt. Gemäß Rücksprache mit der Gemeinde bestehen per 
22.12.2025 keine Rückstände. Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen sollen nicht 
bestehen. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass etwaige Berechnungsflächen der 
Abgabenbescheide, Nachforderungen hinsichtlich Anschlussabgaben, Aufschließungen, 
Benützungsgebühren, Abgaben, etc. nicht geprüft wurden.   
 
 
 
Auf das Vorliegen von zu berücksichtigenden Bestandsverhältnissen wurde nicht verwiesen, 
sodass bei der Bewertung von einem gänzlich bestandsfreien Zustand ausgegangen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
B) 3464 Pettendorf, Parz. Nr. 349, EZ 40: 
 
 
 
Zu bewertendes Objekt: 
Kellerröhre 
 
 
Lage des Grundstückes: 
In der KG Pettendorf. Die Erschließung erfolgt von einem etwa südlich verlaufenden Weg.  
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Aufschließungen auf öffentlichem Grund: 
Unmittelbar vor dem Grundstück nicht vorhanden 
 
 
Form und Niveau des Grundstückes: 
Rechteckige Figuration mit einem (umliegend) etwa in Richtung Norden steil ansteigenden 
Niveau.  
 
 
Ausmaß des Grundstückes (laut Grundbuchsauszug vom 02.07.2025; allfällige zwischenzeitig 
eingetretene Veränderungen sind daher nicht berücksichtigt): 
Parzelle Nr. 349 11 m² 
 
 
Flächenwidmung: 
Grünland Land- und Forstwirtschaft 
 
Auf die beiliegende Flächenwidmungsplandarstellung ist zu verweisen. 
 
 
Bebauung auf der Liegenschaft: 
Kellerröhre 
 
 
Vom Bauakt zur Verfügung gestellte Unterlagen: 
 
Ein Bauakt, welcher gänzlich dem Naturstand entsprechende Planunterlagen vom 
Gesamtumfang sowie Bau- und Benützungsbewilligungsbescheide bzw. Fertigstellungs-
meldungen zum Inhalt hat, soll nicht vorhanden sein. Der Ursprung der Bausubstanz konnte 
nicht genannt werden.  
 
 
 
Die Daten wurden teilweise örtlich erhoben, den Unterlagen entnommen, mitgeteilt bzw. 
stellen Annahmen dar (detaillierte Ausführungen konnten nicht gänzlich getätigt werden bzw. 
bestand keine Anwesenheit einer örtlich genau informierten Person); dies gilt für alle drei 
Grundstücke.      
 
 
 
 
Außenanlagen auf der Liegenschaft: 
Werthaltige sind nicht vorhanden, da das kleine Grundstück vermutlich gänzlich mit dem 
Keller bebaut ist. Darüber bzw. seitlich besteht ungepflegter Bewuchs. 
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Beschreibung der Bausubstanz, etc.: 
 
Der Keller erstreckt sich auch über das Gst. 440 hinaus und befindet sich somit ebenso unter 
Fremdgrund.   
 
Mit rd 1,45 x 8,70 m sowie rd 2,75 x 10,25 m wurde das Ausmaß der Röhren abgenommen. 
Eine Holzbrettertüre ist versetzt. Auf dem Ziegelmauerwerk kam ein Ziegelgewölbe zur 
Ausbildung.  
 
Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen sollen nicht existieren.  
 
 
Die geringfügig vorgefundenen Lagerungen sind als nicht gegenständlich zu bezeichnen.   
 
 
 
 
 
 
Bau- und Instandhaltungszustand, etc. (es handelt sich um keine taxative Auflistung): 
 
Grundsätzlich ist anzuführen, dass sowohl außen als auch raumseitig an zahlreichen Stellen 
Schadensbilder vorliegen bzw. Abnutzungserscheinungen, Beeinträchtigungen und 
unfachliche Ausführungen, etc. erhoben werden konnten. Betreffend dem Zustand ist auf die 
Fotodokumentation einzugehen (es wurden noch einzelne zusätzliche Fotos angefertigt, 
welche jedoch aus Kostengründen gleichlautend wie eine eingehende Textierung nicht 
beigefügt wurden). 
 
 
 
Mauerwerks- und Gewölbedeformierungen sind teilweise zu verzeichnen; ein einheitliches 
Gefüge liegt nicht gänzlich vor.  
Funktionierende Entlüftungen sind vermutlich nicht gegeben. 
 
 
 
 
 
Derartige Keller sind nicht den heutigen Bedürfnissen entsprechend bzw. lassen eine 
wirtschaftliche sowie zeitgemäße Nutzung nicht zu. Als eingeschränkt kann die 
Interessensgruppe für derartige Liegenschaften angesehen werden. Den genannten 
Umständen wird auch durch die Anwendung eines Abschlages für Marktanpassung Rechnung 
getragen. Auf die aktuell angespannte Marktsituation, etc. ist einzugehen.  
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Ein kompletter Bauakt inkl. gänzlich mit dem Naturstand korrespondierenden 
Baubewilligungen, Planunterlagen sowie einer Benützungsbewilligung bzw. Fertig-
stellungsmeldung vom gesamten Umfang liegt nicht vor. Es wurde fiktiv davon ausgegangen, 
dass hierfür keine größeren Investitionen notwendig werden (mit Ausnahme der ohnehin 
notwendigen Instandsetzungen, etc.). Sollte dies nicht der Fall sein würde eine entsprechende 
Wertminderung resultieren. Eine detaillierte Überprüfung betreffend Übereinstimmung mit 
dem Bewilligungsstand bzw. Bewilligungsfähigkeit wurde nicht vorgenommen (eine 
komplette Bestandsplananfertigung vom Gesamtumfang erfolgte nicht).  
 
 
 
Hinsichtlich der Funktionstüchtigkeit sämtlicher haustechnischer Anlagen, Installationen 
sowie Ver- und Entsorgungsleitungen, etc. können keine Angaben getätigt werden, eine 
Prüfung erfolgte nicht (solche bestehen vermutlich ohnehin nicht). Ebenso wurden statische 
und bauphysikalische sowie geologische Untersuchungen, Objektsicherheitsprüfungen, 
Bauzustandsbegutachtungen, etc. nicht vorgenommen. Mehrfach waren aufgrund von 
Lagerungen, unzureichender Belichtung, etc. die Befundungen nicht bzw. nur in 
eingeschränktem Umfang gewährleistet.  
 
 
 
Betreffend den Verlauf der Grundgrenzen sowie der Grundstücksfläche konnte keine 
Überprüfung erfolgen, eine Vermessung wurde nicht beauftragt (Erhebungen beim 
Vermessungsamt wurden nicht vorgenommen). In welchem Umfang Grenzüberbauten bzw. 
„rechtmäßige Nutzungen“ vorliegen, kann nicht angeführt werden (die Kellerfläche übersteigt 
jedenfalls das Ausmaß des Grundstückes und befindet sich die Bausubstanz größtenteils auf 
bzw. unter Fremdgrund). Die Fläche gemäß Grundbuchsabfrage wird zugrunde gelegt. 
Allfällige (insbesondere unentgeltliche) Abtretungen, Ersitzungen, etc. sind nicht 
berücksichtigt.  
 
 
 
Bei der Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine Kontaminationen bestehen; auf 
solche wurde auch nicht verwiesen – diesbezügliche eingehende Befundungen erfolgten 
nicht. Allfällige Beeinträchtigungen bzw. Wertminderungen, etc. wären ohnehin von einem 
speziellen Fachgutachter nach der Vornahme von entsprechenden Untersuchungen zu 
behandeln. Hochwassereinwirkungen bzw. hohe Grundwasserstände sowie größere 
Grundwasserschwankungen sollen nicht vorliegen.  
 
 
 
Allfällige Rückstandsbeträge, Pfandrechte sowie aushaftende Darlehen, etc. wurden in der 
Bewertung nicht berücksichtigt. Gemäß Rücksprache mit der Gemeinde bestehen per 
22.12.2025 keine Rückstände. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass etwaige 
Berechnungsflächen der Abgabenbescheide, etwaige Nachforderungen hinsichtlich 
Anschlussabgaben, Aufschließungen, Benützungsgebühren, etc. nicht geprüft wurden.   
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Es soll die Liegenschaft eigen genutzt sein bzw. seit einiger Zeit ungenutzt leer stehen. Auf das 
Vorliegen von zu berücksichtigenden Bestandsverhältnissen wurde nicht verwiesen, sodass 
bei der Bewertung von einem gänzlich bestandsfreien Zustand ausgegangen wurde. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
C) 3463 Eggendorf am Wagram, Parz. Nr. 1283, EZ 451: 
 
 
 
Zu bewertendes Objekt: 
Unbebautes Grünlandgrundstück 
Bewertungsgegenständlich ist der 1/2 Anteil (es handelt sich um Miteigentum). 
 
 
 
Lage des Grundstückes: 
In der KG Eggendorf am Wagram. Die Erschließung erfolgt von einem etwa südseitig 
angrenzenden nicht staubfrei befestigten Weg. 
 
 
Form und Niveau des Grundstückes: 
Unregelmäßige Figuration (etwa trapezähnlich) mit einem grundsätzlich nur leicht geneigten 
Niveau.  
 
 
Ausmaß des Grundstückes (laut Abfrage vom 02.07.2025; allfällige zwischenzeitig 
eingetretene Veränderungen sind daher nicht berücksichtigt): 
Gst. Nr. 1283 615 m² 
 
 
Flächenwidmung: 
Grünland Land- und Forstwirtschaft 
 
Auf die Flächenwidmungsplandarstellung ist zu verweisen. 
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Sonstiges (es handelt sich um keine taxative Auflistung):  
Es wurde die Ertragsmesszahl vom BEV mit 499 genannt. Ebenso ist auf die beigefügten eBod 
Abfragen einzugehen. Die Nutzung des Grundstückes erfolgt als Acker (gemeinsam mit der 
angrenzenden nicht gegenständlichen Fläche).  
 
 
 
Betreffend den Verlauf der Grundgrenzen sowie der Grundstücksfläche konnte keine 
Überprüfung erfolgen, eine Vermessung wurde nicht beauftragt (Erhebungen beim 
Vermessungsamt wurden nicht vorgenommen). Umliegende gänzliche Grenzvermarkungen 
wurden nicht vorgefunden.  
 
 
 
Ob bzw. in welchem Umfang grenzüberschreitende „rechtmäßige Nutzungen“, etc. vorliegen, 
kann nicht angeführt werden (auf solche wurde nicht hingewiesen). Die Fläche gemäß 
Grundbuchsabfrage wird grundsätzlich zugrunde gelegt. Allfällige (insbesondere 
unentgeltliche) Abtretungen, Ersitzungen, etc. sind nicht berücksichtigt.   
 
 
 
Bei der Bewertung wurde davon ausgegangen, dass keine Kontaminationen bestehen; auf 
solche wurde auch nicht verwiesen – diesbezügliche eingehende Befundungen erfolgten 
nicht. Allfällige Beeinträchtigungen bzw. Wertminderungen, etc. wären ohnehin von einem 
speziellen Fachgutachter nach der Vornahme von entsprechenden Untersuchungen zu 
behandeln. Hochwassereinwirkungen bzw. hohe Grundwasserstände sowie größere 
Grundwasserschwankungen sollen nicht vorliegen.  
 
 
 
Allfällige Rückstandsbeträge, Pfandrechte sowie aushaftende Darlehen, etc. wurden in der 
Bewertung nicht berücksichtigt. Gemäß Rücksprache mit der Gemeinde bestehen per 
22.12.2025 keine Rückstände. Anschlüsse an Ver- und Entsorgungsleitungen sollen nicht 
bestehen. Der Vollständigkeit halber ist anzumerken, dass etwaige Berechnungsflächen der 
Abgabenbescheide, Nachforderungen hinsichtlich Anschlussabgaben, Aufschließungen, 
Benützungsgebühren, Abgaben, etc. nicht geprüft wurden.   
 
 
 
Gemäß örtlicher Wahrnehmung wird der kleine Acker landwirtschaftlich genutzt (gemeinsam 
mit dem Anrainergrundstück). Es wurde mitgeteilt, dass weder ein mündlicher noch ein 
schriftlicher Vertrag existiert. Der Anrainer soll die gegenständliche Fläche unentgeltlich 
(gegen jederzeitigen Widerruf) mitnutzen. Unterstellt wurde daher, dass das 
Nutzungsverhältnis zeitnah aufgelöst werden kann. Auf das Vorliegen von zu 
berücksichtigenden Bestandsverhältnissen wurde nicht verwiesen, sodass bei der Bewertung 
von einem gänzlich bestandsfreien Zustand ausgegangen wurde. 
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II.  B E W E R T U N G: 
 
 
 
A) 3464 Pettendorf, Parz. Nr. 175, EZ 40: 
 
 
 
 
1.056 m²  Grundfläche mit der Widmung  

„Grünland Land- und Forstwirtschaft“,  
bewertet auf Grund der Lage, der Figuration  
der Liegenschaft, etc. mit € 7,-- i.M. per m² rd €  7.400,-- 

 
 
 
Im Rahmen dieser Bewertung ist der Verkehrswert anzugeben. 
 
Unter Verkehrswert im Sinne § 2 LBG versteht man jenen Preis, welcher bei der Veräußerung 
der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Wirtschaftslage, der Situation auf dem Realitäten- und Kapitalmarkt erzielt 
werden kann. 
 
Dabei wird nicht Bedacht auf allfällige subjektive Wertvorstellungen einzelner Personen 
genommen, sondern orientiert sich vielmehr ausschließlich nach dem nach objektiven 
Maßstäben erhobenen Befund aller den Wert beeinflussenden Umstände tatsächlicher, 
rechtlicher und wirtschaftlicher Art. 
 
 
 
Die Anwendung einer Marktanpassung ist nicht 
erforderlich, sodass der vorstehende Betrag 
gerundet als Verkehrswert ausgewiesen wird 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
3464 Pettendorf, Parz. Nr. 175, EZ 40 
ohne Berücksichtigung allfälliger  
Abgabenrückstände mit dinglicher Wirkung rd €   7.400,-- 
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B) 3464 Pettendorf, Parz. Nr. 349, EZ 40: 
 
 
 
 
Wert des Kellers inkl. dem kleinen Grundstück unter 
Berücksichtigung der aktuellen Marktverhältnisse, etc. rd € 3.000,-- 
 
 
 
 
Im Rahmen dieser Bewertung ist der Verkehrswert anzugeben. 
 
Unter Verkehrswert im Sinne § 2 LBG versteht man jenen Preis, welcher bei der Veräußerung 
der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Wirtschaftslage, der Situation auf dem Realitäten- und Kapitalmarkt erzielt 
werden kann. 
 
Dabei wird nicht Bedacht auf allfällige subjektive Wertvorstellungen einzelner Personen 
genommen, sondern orientiert sich vielmehr ausschließlich nach dem nach objektiven 
Maßstäben erhobenen Befund aller den Wert beeinflussenden Umstände tatsächlicher, 
rechtlicher und wirtschaftlicher Art. 
 
 
 
 
Die Anwendung einer Marktanpassung ist nicht 
erforderlich, sodass der vorstehende Betrag 
gerundet als Verkehrswert ausgewiesen wird 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
3464 Pettendorf, Parz. Nr. 349, EZ 40 
ohne Berücksichtigung allfälliger  
Abgabenrückstände mit dinglicher Wirkung rd €   3.000,-- 
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C) 3463 Eggendorf am Wagram, Parz. Nr. 1283, EZ 451: 
 
 
 
Verkehrswert für die gesamte Liegenschaft: 
 
 
 
615 m²  Grundfläche mit der Widmung  

„Grünland Land- und Forstwirtschaft“,  
bewertet auf Grund der Lage, der Figuration  
der Liegenschaft, etc. mit € 3,-- i.M. per m² rd €  1.800,-- 

 
 
 
Im Rahmen dieser Bewertung ist der Verkehrswert anzugeben. 
 
Unter Verkehrswert im Sinne § 2 LBG versteht man jenen Preis, welcher bei der Veräußerung 
der Sache üblicherweise im redlichen Geschäftsverkehr unter Berücksichtigung der 
allgemeinen Wirtschaftslage, der Situation auf dem Realitäten- und Kapitalmarkt erzielt 
werden kann. 
 
Dabei wird nicht Bedacht auf allfällige subjektive Wertvorstellungen einzelner Personen 
genommen, sondern orientiert sich vielmehr ausschließlich nach dem nach objektiven 
Maßstäben erhobenen Befund aller den Wert beeinflussenden Umstände tatsächlicher, 
rechtlicher und wirtschaftlicher Art. 
 
 
 
Die Anwendung einer Marktanpassung ist nicht 
erforderlich, sodass der vorstehende Betrag 
gerundet als Verkehrswert ausgewiesen wird 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
Gesamte Liegenschaft 
3463 Eggendorf am Wagram, Parz. Nr. 1283, EZ 451 
ohne Berücksichtigung allfälliger  
Abgabenrückstände mit dinglicher Wirkung rd €  1.800,-- 
 
 
 



Bmstr. Dipl.-Ing. (FH)  Mario SCHALKO, M.A. 

Seite 13 

 
 
 
 
 
 
Verkehrswert für den 1/2 Liegenschaftsanteil: 
 
 
 
 
 
Bei der Berechnung des Liegenschaftsanteiles wird für Mitbesitz, erschwerte Verwaltung und 
Veräußerungsmöglichkeiten, etc. vom errechneten Gesamtverkehrswert ein Abzug in der 
Höhe von rd 15 - 20 % vorgenommen. 
 
 
 
 
 
1/2 x € 1.800,--   €     900,-- 
 
 
 
 
 
Abzüglich rd 15 - 20 % für Mitbesitz, etc. - rd €    150,-- 
 
 
 
 
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
 
 
V E R K E H R S W E R T 
1/2 Liegenschaftsanteil 
mit Berücksichtigung des Miteigentumsabschlages 
3463 Eggendorf am Wagram, Parz. Nr. 1283, EZ 451 
ohne Berücksichtigung allfälliger  
Abgabenrückstände mit dinglicher Wirkung rd €    750,-- 
 
 
 
 
 
 
 



Bmstr. Dipl.-Ing. (FH)  Mario SCHALKO, M.A. 

Seite 14 

 
 
 
N.S.: Etwaige Kontaminationen (Belastungen des Bodens, der Bausubstanz, 

Radoneinwirkungen, etc.) sind im oben angeführten Verkehrswert nicht berücksichtigt.  
 
 Die durchgeführte Datenbankabfrage vom Altlastenportal brachte das Ergebnis, dass die 

gegenständliche Liegenschaft nicht in diesem Kataster eingetragen ist (weiterführende 
Erhebungen erfolgten nicht).  

 
 

Das Zubehör sowie das Inventar samt Einbaumöbel, die Lagerungen, die 
Einrichtungsgegenstände, etc. sind (soweit nicht explizit anderslautend erwähnt) nicht 
Gegenstand der Bewertung. 

 
 
 Allfällige Rechte und Lasten, Rückstandsbeträge, Darlehen, Rücklagen, Kautionen, 

Rückforderungen, Bestandsverhältnisse, Superädifikate, Unterschutzstellungen, etc. 
wurden bei der Bewertung nicht in Ansatz gebracht (soweit nicht explizit anderslautend 
erwähnt). 

 
 

Der Vollständigkeit halber ist anzuführen, dass vor einer Transaktion unbedingt die 
Durchführung von Erhebungen/Überprüfungen in rechtlicher, steuerlicher, technischer 
Hinsicht, etc. zu empfehlen ist. Diese Wertermittlung ersetzt keine Analysen,  
Due-Diligence-Prüfung, etc.. Zugrunde gelegt wurden unter anderem der derzeitige 
Fakten- und Kenntnisstand sowie mehrfach besondere Annahmen, sodass bei etwaigen 
Änderungen ausdrücklich eine Adaptierung vorbehalten wird.  

 
 

Grundsätzlich wird hinsichtlich der Höhe des Verkehrswertes auch auf folgende 
wesentliche Ausführungen verwiesen (Auszug aus der ÖNORM B 1802-1  
vom 01.03.2022 „Liegenschaftsbewertung“): 
 

Pkt. 4.4 Genauigkeitsanforderungen und Hinweispflicht 
 

Angesichts der Unsicherheit einzelner in die Bewertung einfließender 
Faktoren, insbesondere der Notwendigkeit, auf Erfahrungswerte 
zurückzugreifen und Annahmen zu treffen, ist das Ergebnis der Bewertung 
keine mit mathematischer Exaktheit feststehende Größe. Der Gutachter hat 
jedoch nach bestem Wissen einen eindeutigen Wert anzugeben.  
Auftraggeber sind insbesondere darauf hinzuweisen, dass der ermittelte 
Verkehrswert/Marktwert bzw. andere ermittelte Werte nicht bedeuten, dass 
ein entsprechender Preis auch bei gleichbleibenden äußeren Umständen im 
Einzelfall jederzeit, insbesondere kurzfristig, am Markt realisierbar ist und 
einer stichtagsbezogenen Betrachtungsweise unterliegt und nur durch 
Vornahme adäquater Vermarktungsmaßnahmen sowie unter 
Berücksichtigung eines angemessenen Verwertungszeitraumes erzielt 
werden kann. 
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Gastern, 31.12.2025 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Umseitig den Originalausfertigungen angeschlossen (die grafischen Darstellungen sind nicht 
maßstabsgetreu und teilweise nicht eingenordet): 
 
Landkartenausschnitt 
 
Grundbuchsauszug EZ 40 
Orthofotodarstellungen samt Hochwasserüberlagerung 
DKM Auszug samt Orthofoto- und Fließwegeüberlagerung  
DKM Auszug samt Orthofotoüberlagerung und Höheneintragungen 
DKM Auszug samt Hangneigungsüberlagerung 
Inspire Agrar Atlasabfrage  
DKM Auszug samt Orthofotoüberlagerung und Höheneintragungen 
DKM Auszug samt Hangneigungsüberlagerung 
DKM Auszug samt Gefahrenhinweiskartenüberlagerung 
Flächenwidmungsplan 
Entwicklungskonzept (auszugsweise) 
Einheitswertbescheid 
Datenbankabfrage vom Altlastenportal betreffend etwaiger Bodenkontaminationen 
eBod Abfragen  
 
Grundbuchsauszug EZ 451 
Orthofotodarstellungen samt Hochwasserüberlagerung 
DKM Auszug samt Orthofoto- und Fließwegeüberlagerung  
DKM Auszug samt Orthofotoüberlagerung und Höheneintragungen 
DKM Auszug samt Hangneigungsüberlagerung 
Inspire Agrar Atlasabfrage  
Flächenwidmungsplan 
Einheitswertbescheid 
Datenbankabfrage vom Altlastenportal betreffend etwaiger Bodenkontaminationen 
eBod Abfragen  
 
DKM Darstellung samt Weinbauflurenüberlagerung 
DKM Darstellung samt Naturschutzüberlagerung 
DKM Darstellung samt erneuerbaren Energieüberlagerung 
 
Fotodokumentation (teilweise geben die Bilder auch nicht gegenständliche Bereiche wieder)  
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Auszug Entwicklungskonzept 2025 
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A) 3464 Pettendorf, Parz. Nr. 175, EZ 40: 
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B) 3464 Pettendorf, Parz. Nr. 349, EZ 40: 
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C) 3463 Eggendorf am Wagram, Parz. Nr. 1283, EZ 451: 
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